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1. Allgemeines 

Aufgaben 

Jeder Versicherte, der Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung erhält hat einen Anspruch auf 

individuelle Pflegeberatung. Diese Beratung  durch eine PflegeberaterIn  unterstützt bei der Auswahl 

und Inanspruchnahme von Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten für Menschen mit 

Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf; Hilfesuchenden soll durch die Pflegekassen vor der 

erstmaligen Beratung unverzüglich eine PflegeberaterIn oder eine sonstige Beratungsstelle benannt 

werden. 

Um diese Aufgaben wahrzunehmen wurden Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI gegründet.  

Deren Aufgaben sind insbesondere: 

 

1.   Umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten 

nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der ώΧϐ  

Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote. 

 

2.   Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht 

kommenden ώΧϐ  Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei 

der Inanspruchnahme der Leistungen, 

 

3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und 

Betreuungsangebote. 

 

Der Pflegestützpunkt Haßberge (PSP) wurde zum 01.06.2011 im Landratsamt eingerichtet und wird 

gemeinschaftlich von den Pflegekassen sowie vom Landkreis Haßberge betrieben. Die Kernaufgabe 

umfasst die  Pflegeberatung bzw. Unterstützung Pflegebedürftiger sowie deren Angehöriger im 

Einzelfall. Jeder Kooperationspartner übernimmt hierbei klar definierte Aufgaben. Die 

Pflegeberatung und -begleitung wird über die MitarbeiterInnen der Pflegekassen durchgeführt.  

Die kommunale Mitarbeiterin hingegen ist von der Öffentlichkeitsarbeit über die Koordination der 

Pflegeangebote bis zur Netzwerk- und Projektarbeit zuständig. Des Weiteren schließt deren Tätigkeit 

die von den Ausführungsgesetzen zu den Sozialgesetzen (AGSG) vorgesehene Pflegebedarfsplanung 

ebenso ein wie die Entwicklung und Einführung präventiver Maßnahmen für Senioren. Ziel ist ein 

leistungsfähiges, demografiefestes und auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtetes Pflege- und 

Betreuungsnetzwerk im Landkreis Haßberge, das sogenannte Care Management.  

Entwicklungen und Ausblick 

Der Pflegestützpunkt hat sich innerhalb der letzten Jahre etabliert und wird in der Öffentlichkeit 

positiv wahrgenommen. In der ersten Jahreshälfte waren die Beratungszahlen stabil. Zum Ende des  
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Jahres stieg aufgrund der umfangreichen Änderungen, die mit dem Pflegestärkungsgesetz II zu 

erwarten waren der Beratungsbedarf stark an.   

Niedrigschwellige Betreuungsangebote 

Auch 2016 konnten die niedrigschwelligen Betreuungsangebote (ehrenamtlicher Helferkreis) weiter 

ausgebaut werden. Über diese Angebote werden demenzerkrankte Personen von qualifizierten 

Ehrenamtlichen zu Hause betreut und deren pflegende Angehörige entlastet. Wie bereits im Vorjahr 

gab es wieder eine Schulung für interessierte Ehrenamtliche. An der Schulung nahmen 10 Frauen und 

ein Mann teil. Der Helferkreis besteht Ende 2016 aus 27 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die 12 

Personen betreuen. 

In regelmäßigen Abständen fanden kleine Fortbildungen und Austauschtreffen für die 

Ehrenamtlichen statt. Themen waren Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Vorstellung des 

SAPV-Teams (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) oder Überlastungszeichen bei pflegenden 

Angehörigen.  

Das Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Bereich ist weiterhin ungebrochen auf 

sehr hohem Niveau. 
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Nachfolgender Zeitungsartikel entstand bei der letzten Helferkreisschulung in Zeil am Main.  
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Pflegestärkungsgesetz II 

Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das Pflegestärkungsgesetz II, das am  

01.01.2017 in vollen Ausmaß in Kraft getreten ist. Die wesentlichen Neuerungen beziehen sich auf 

einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsverfahren, ebenso wird der 

DǊǳƴŘǎŀǘȊ αŀƳōǳƭŀƴǘ ǾƻǊ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊά weiter gestärkt.  

Zu den gesetzlichen Änderungen organisierte der Pflegestützpunkt eine große 

Informationsveranstaltung in der Stadthalle Haßfurt, an der über 180 Interessierte teilnahmen. 

Referent war Winfried Fischer, Leiter der Pflegebegutachtung des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung Bayern. 

 

 


